
Landkreis Jerichower Land
Der Landrat

Vorlagen-Nr.: 01/356/23
öffentliche Beratung

Bereich: Fachbereich Bau

Aktenzeichen: 63.6

Datum: 08.03.2023

Beratungsfolge:

Gremium Datum Ja Nein Enth. Bemerkung

Kreistag 29.03.2023

Beratungsgegenstand (Bezeichnung):

Wahl eines Vertreters in die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft

Magdeburg.

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag wählt folgende Hauptverwaltungsbeamte zur Vertretung des Landkreises

Jerichower Land in die Regionalversammlung:

Als ordentliche Vertreterin Frau Nicole Golz und als Stellvertreterin Frau Cathleen Lüdicke.

Herr Kay Gericke wird als Vertreter von Herrn Hünerbein in die Regionalversammlung

entsendet.

Dr. Burchhardt
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Sachverhalt (Begründung):

Der Landkreis Jerichower Land entsendet gemäß § 22 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-

Anhalt (LEntwG LSA) insgesamt fünf Vertreter in die Regionalversammlung der Regionalen

Planungsgemeinschaft Magdeburg. Der Landrat sowie der Bürgermeister des Mittelzentrums

Burg gehören aufgrund ihres Amtes der Regionalversammlung an. Die verbleibenden drei

weiteren Vertreter sind für die Dauer der kommunalen Wahlperiode durch den Kreistag zu

wählen. Aufgrund des Ablebens und damit Ausscheidens von Herrn Harald Bothe ist eine

Nachbesetzung in der Regionalversammlung notwendig.

Folgt der Kreistag dem Beschlussvorschlag, wird das Jerichower Land wie folgt in der

Regionalversammlung vertreten:

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter

Jens Hünerbein Kay Gericke

Nicole Golz Cathleen Lüdicke

Frank von Holly Matthias Günther

Auf Grund der räumlichen Nähe wird es als sinnvoll angesehen, dass Herr Hünerbein von

Herrn Gericke und Frau Golz von Frau Lüdicke vertreten wird.

Mit Beginn der neuen Wahlperiode im Jahr 2024 wird die Zusammensetzung der Vertreter

des Jerichower Landes neu bestimmt.

Anlagen: keine

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich: ja nein

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: /

Planansatz:

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:

= überplanmäßig außerplanmäßig

= Aufwand Auszahlung

Deckung durch Mehrertrag Mehreinzahlung bei

Deckung durch Minderaufwand Minderauszahlung bei

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen:

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)


